
GWEND IAUR 1 
INIZIO 
Ein Con in Aturien 

 
Hallo, 
 
das Orga-Team Fridonia lädt Euch zum Con „INIZIO“ ein, nach dem Prolog der erste aus der 
neuen Con-Reihe „GWEND IAUR“. Geplant ist ein stimmungsvolles Ambiente und ein spannender 
Plot mit viel Rätselspaß für Abenteurer und Zauberer.  
 
Die Veranstaltung findet vom 17.09.2010 bis zum 19.09.2010 auf dem Utopion-Gelände in 
Bexbach statt. 
Die Übernachtung erfolgt im eigenen Zelt bei Vollverpflegung (Mahlzeiten). 
 
Gespielt wird nach klassischen DragonSys. Ein schönes Spiel ist uns aber wesentlich wichtiger 
als irgendwelche Punkte. Zauber, die ihr auf dem Con verwenden wollt, solltet ihr uns vorher 
schicken, damit wir im Vorfeld alles klären können, um beiderseitige Überraschungen zu 
vermeiden.  
 
Beiträge 
Anmeldung bis 31.06.2010 bis 31.07.2010 bis 31.08.2010 Conzahler 
SC 45,- € 50,- € 55,- € 60,- € 
NSC 15,- € 15,- € 15,- € 20,- € 
 
Bitte beachtet, dass die Teilnahme Minderjähriger nur mit ausdrücklicher Einverständnis-
erklärung der Erziehungsberechtigten erfolgen kann und vorab vom Orga-Team genehmigt 
werden muss. Außerdem muss eine volljährige, ebenfalls teilnehmende Betreuungsperson 
angegeben werden. 
 
Die Anmeldung gilt als vollständig, wenn ein ausgefülltes Anmeldeformular, die Charakterdaten 
und der Beitrag bei uns eingetroffen sind. 
 
Ihr könnt Euch auch im Fridonia-Forum unter www.fridonia.de/board anmelden, um aktuelle 
Informationen rund um den Con zu erhalten. Dort könnt ihr auch wenn ihr wollt Eure 
Vorgeschichte online ausspielen. 
 
 
Anmeldung, Charakterdaten, Rückfragen und Bankverbindung: 
 
Henning Frank 
Salinenstraße 43 
74912 Kirchardt 

vittorio.de.angelini@gmx.de 

Konto-Nr.: 74818248 
BLZ: 60090800 
Sparda-Bank Baden-Württemberg eG 



 

 
Fridonia, im Frühjahr des Jahres 1010 ... 

 

In der Amtsstube des Principe di Fridonia, Fürst Zargor, herrscht rege 
Betriebsamkeit. Es gilt die tägliche Korrespondenz abzuarbeiten ... 

„Oh,“ entfährt es dem Sekretarius plötzlich, „Sua Altezza haben ein 
Schreiben von den Elben erhalten.“ 

Der Fürst schaut zu ihm herüber. „Nach so langer Zeit des Schweigens 
ein Brief vom ‚auserwählten’ Volk? Was schreiben sie?“ 

„Ein Elb mit Namen Arthind lädt die Adanath – damit sind wohl die 
Menschen gemeint – zu einem Fest am Rande von Fal’turilion ein. Dort 
soll feierlich das Orakel Calph Cenedril befragt werden. 

Sie schreiben weiterhin, dass die Elben wieder intensiveren Kontakt 
mit den Adanath Fridonias aufnehmen möchten. Hierzu soll ihnen im 
Rahmen des Festes die Möglichkeit gegeben werden, ihre Wertigkeit 
zu beweisen.“ 

„Nun gut,“ antwortet Fürst Zargor nach einer kurzen Denkpause. 
„Antwortet Arthind, dass wir uns über die Kontaktaufnahme und die 
ausgesprochene Einladung freuen, etc.. 

Sendet auch ein Schreiben an die Barone des Landes. Sie sollen 
mich beraten, wem wir die Ehre der Teilnahme an dem Fest zuteil 
werden lassen.“ 

 
 

„Nun, werter Barone de Regnevento,“ spricht der Elb mit fester 
Stimme, „was haltet ihr von der Idee Arthinds, dass ich, als sein engster 
Vertrauter, Euch dabei helfe, die Adanath Fridonias auf das Orakel 
Calph Cenedril vorzubereiten.“  

Vincentio de Tempestino macht nach einer kurzen Pause eine 
zustimmende Geste und antwortet: „Werter Idherellon, ich werde Euren 
Vorschlag annehmen und zu einer entsprechenden Zusammenkunft  
einladen.“ Er winkt einen Bediensteten zu sich heran. „Setzt ein 
Schreiben auf, in dem ihr die Gäste Arthinds am 17. Tag des 
Settembre nach Avalamento einladet. Dort werde wir uns treffen und 
gemeinsam vorbereiten.“ 



 

Anmeldebogen für 

GWEND IAUR 1 
INIZIO 
Ein Con in Aturien 
In Bexbach vom 17.09.-19.09.2010 
 
Name :       

Straße :       

PLZ, Ort             

Geburtstag :       (nur bei Minderjährigen) Begleitperson :       
Telefon :       

Email :       

Erfahrung :       Contage 

 
 
Ich komme als: 

  SC    NSC 
 
 
Für SC 
Charaktername :       

Rang, Titel :       

Rasse :       

Herkunft :       

Gesinnung :       

Gruppe :       

Ich möchte nachts „träumen“: 
  nein    ja   unbedingt 

 
 
Für NSC 
Ich spiele am liebsten: 

  Festrolle Plot    Festrolle Ambiente    Springer („Sondereinsatz“) 

Ich kann selbst mitbringen: 

  Ausrüstung Kampf    Ausrüstung „Elf“          
 
 

 Ich bin Sanitäter und kann bei Bedarf helfen. 

 Ich bin Allergiker und/oder habe folgende Krankheiten: 

       
 
 

 Ich melde mich verbindlich zur Veranstaltung „GWEND IAUR 1- INIZIO“ vom 17.09.-19.09.2010 an. 

 Ein Charakter-Blatt ist der Anmeldung beigefügt. 

 Ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und erkenne Sie an. 

 

  
 Ort, Datum, Unterschrift 



 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
für die Veranstaltung „GWEND IAUR 1 - INZIO“ vom 17. - 19.09.2010 

1. Die allgemeinen Bedingungen gelten für die im Zusammenhang mit der Veranstaltung möglichen Belange. Bei jedem 
Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen hat der Veranstalter das Recht, den Teilnehmer auszuschließen. Eine 
Rückerstattung des Beitrages, gesamt oder teilweise, ist unter diesen Umständen ausgeschlossen. 

2. Vertragspartner sind Teilnehmer und Veranstalter 

3. Der Teilnehmer ist sich der Natur der Veranstaltung und insbesondere der daraus folgenden Risiken bewusst (Nacht-, 
Geländewanderungen, Kämpfen mit Polsterwaffen usw.). Der Teilnehmer versichert, unter ausreichender Würdigung der 
zu erwartenden körperlichen, geistigen und seelische Belastungen in der Lage zu sein, an der Veranstaltung 
teilzunehmen. Soweit die zu erwartenden Belastungen nicht aus dem beigelegten Informationsmaterial hervorgehen, kann 
im Zweifelsfall der Veranstalter hierzu weitere Auskünfte erteilen. 

4. Der Teilnehmer verpflichtet sich, sich selbständig über die geltenden Sicherheitsbestimmungen zu informieren. Weiterhin 
ist er selbst für die Sicherheit seiner gesamten Ausrüstung, insbesondere der Polsterwaffen verantwortlich. Die Spielleitung 
stellt auf Nachfrage eine Sicherheitsprüfung (Waffencheck) zur Verfügung. Dieser Waffencheck hat nur eine beratende 
Funktion und entzieht sich jeglicher Haftungszugeständnisse des Veranstalters. Dies entbindet den Teilnehmer jedoch 
nicht, seine Ausrüstung auch während der Veranstaltung auf evtl. Schäden zu überprüfen und ein beschädigtes 
Ausrüstungsteil, das die Sicherheit anderer Teilnehmer gefährdet, sofort aus dem Spiel zu nehmen. Die Spielleitung hat 
ferner das Recht, ihr unsicher erscheinende Waffen aus dem Spiel zu nehmen. Teilnehmer, die gegen die 
Sicherheitsbestimmungen verstoßen, andere Teilnehmer gefährden oder den Anweisungen des Veranstalters nicht Folge 
leisten, können von der Veranstaltung verwiesen werden, ohne dass der Veranstalter eine Verpflichtung zur 
Rückerstattung des Teilnehmerbeitrags (auch nicht anteilig) hat. 

5. Der Teilnehmer verpflichtet sich, über das normale Risiko von Live-Rollenspiel hinausgehende Gefährdungen für sich, 
andere Teilnehmer und die Umgebung zu vermeiden. Insbesondere zählt dazu das Klettern an ungesicherten Steilhängen 
und Mauern, das Entfachen von offenem Feuer außerhalb von dafür vorgesehenen Feuerstätten, das Benutzen von nicht 
zugelassenen Waffen oder Ausrüstung, sowie insbesondere Drogenkonsum oder übermäßiger Alkoholkonsum. 
Teilnehmer, die gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen oder den Anweisungen des Veranstalters in 
schwerwiegender Art und Weise oder wiederholt nicht Folge leisten, können von der Veranstaltung verwiesen werden, 
ohne daß der Veranstalter eine Pflicht zur Rückerstattung des Teilnehmerbeitrages hat. 

6. Den Anweisungen des Veranstalters, seines gesetzlichen Vertreters und seiner Erfüllungsgehilfen ist Folge zu leisten. 

7. Mit Ausnahme der Verletzung von Körper, Leben oder Gesundheit wird die Haftung des Veranstalters wie folgt beschränkt: 
Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters oder auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 
Veranstalters beruhen. 

8. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind bei leichter Fahrlässigkeit auf den Ersatz des 
vorhersehbaren Schadens beschränkt. 

9. Alle Rechte an seitens des Veranstalters gemachten Ton-, Film- und Videoaufnahmen bleiben dem Veranstalter 
vorbehalten. 

10. Fotoaufnahmen seitens der Teilnehmer sind nur für private Zwecke zulässig. Andere Aufnahmen wie unter Punkt 9. 

11. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Teilnehmerplätze sind nur übertragbar mit Zustimmung des Veranstalters. 

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind der Sitz des Veranstalters. 

13. Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, daß seine Daten von Beginn der Anmeldung an in einer automatisierten 
Kundendatei geführt werden. Die gespeicherten Daten zur Person des Teilnehmers können Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, Telefonnummer, Fax, Email sowie eine Fotographie umfassen. Diese Stammdaten werden auf 
unbegrenzte Zeit gespeichert. Darüber hinaus werden vorübergehend Daten zur jeweiligen Veranstaltung gespeichert 
(Charaktername, -klasse, etc). Freiwillig angegebene Daten zum Gesundheitszustand des Teilnehmers werden vertraulich 
behandelt und nicht dauerhaft elektronisch gespeichert oder weitergegeben. 

14. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Bei Minderjährigen ist eine Einverständniserklärung der Eltern beizufügen und eine 
volljährige Betreuungsperson während der Veranstaltung zu benennen. Diese muss dauerhaft auf der Veranstaltung 
anwesend sein. 

15. Die Anmeldung ist in jedem Fall verbindlich. Sollte ein Teilnehmer nach erfolgter Anmeldung nicht an der Veranstaltung 
teilnehmen, liegt es im Ermessen des Veranstalters, den Beitrag einzufordern. Der Teilnehmer hat in jedem Fall kein Recht 
auf die Rückerstattung des Beitrages. 

16. Sollte die Veranstaltung durch Gründe ausfallen, die der Veranstalter nicht zu vertreten hat (z. B. Höhere Gewalt) ist er 
berechtigt den, Beitrag anteilig einzubehalten. 

17. Für den Fall, dass ein oder mehrere Punkt der Teilnahmebedingungen ungültig sind oder werden, betrifft dies 
ausschließlich diese Punkte. An Stelle der ungültigen Punkte soll dann eine gesetzeskonforme Regelung treten, die dem 
ungültigen Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen so nah wie möglich kommt. 

 


